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B E K A N N T M A C H U N G 
 
 

am Freitag, den 08.11.2024 

 

findet um 09:00 Uhr  

 
im Infozentrum 

 
der 

 
AVA Abfallverwertung Augsburg KU 

Am Mittleren Moos 60 
86167 Augsburg 

 

eine öffentliche Sitzung  

 
des 

Abfallzweckverbandes Augsburg statt. 

 
 
 

………………… 
Martin Sailer 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 

 
 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G 
 

für die 211. AZV-Verbandsversammlung (öffentlich) 

am Freitag, den 08.11.2024, um 09.00 Uhr 

im Infozentrum der AVA Abfallverwertung Augsburg KU 

 
1. Genehmigung der Niederschrift über die 210. AZV-Verbandsversammlung vom 07.06.2024 

(Niederschrift wurde mit Schreiben vom 11.07.2024 versandt) 
 
2. Änderung und Neubekanntmachung der Satzung der AVA Abfallverwertung Augsburg KU 

(Vorlage liegt bei) 
 
3. Verschiedenes 

 
 
 

 
…………………………. 
Martin Sailer 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
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Bürgerversammlungen der Stadt Augsburg im 
November 2024 

 

 

Die Oberbürgermeisterin lädt zu folgenden Bürgerversammlungen ein: 
 
Für die Innenstadt findet diese 
 
am Montag, den 18. November 2024 
um 19 Uhr (Tischgespräche von 18 bis 19 Uhr) 
im Moritzsaal, Moritzplatz 5, 86150 Augsburg 

(erreichbar mit den Straßenbahnlinien 1 und 2, Haltestelle: Moritzplatz) 
 

statt. 
 
Für die Stadtteile Firnhaberau/Hammerschmiede sowie die Gesamtstadt findet diese 
 
am Mittwoch, den 20. November 2024 
um 18 Uhr (Tischgespräche von 17 bis 18 Uhr) 
in der Gaststätte Hubertushof, Hubertusplatz 2, 86169 Augsburg 

(erreichbar mit den Buslinien 22 und 23 – Haltestelle Firnhaberau) 
 

statt. 
 
Diese stadtteilbezogenen Bürgerversammlungen richten sich an alle Einwohnerinnen und Einwohner von Augsburg, im Speziellen 
der Innenstadt (18.11.2024) und der Stadtteile Firnhaberau/Hammerschmiede (20.11.2024), und dienen zur Erörterung von ge-
meindlichen Angelegenheiten. Bei der stadtteilbezogenen Bürgerversammlung am 18.11.2024 sollen sich die Anliegen vor allem 
auf die Innenstadt beziehen. 
 
Unter der E-Mail-Adresse buergerversammlung@augsburg.de können im Vorfeld Anliegen mitgeteilt bzw. Fragen gestellt werden. 
Die Möglichkeit der digitalen Antragstellung ist damit jedoch nicht verbunden. Zur Antragstellung bei der Bürgerversammlung ist die 
persönliche Anwesenheit der/des Antragstellenden in der Versammlung erforderlich. 
Nach Artikel 18 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern können grundsätzlich nur Gemeindeangehörige das Wort erhalten. 
Ausnahmen kann die Bürgerversammlung beschließen. 
 
Für diese beiden stadtteilbezogenen Bürgerversammlungen wird es auch eine Echtzeitübertragung in Ton und Bild über das Internet 
geben. Der Livestream hierzu wird auf der Homepage der Stadt Augsburg rechtzeitig im Vorfeld veröffentlicht werden. 
 
Weitere Informationen unter: www.augsburg.de/buergerversammlung 
 
Stadt Augsburg -Referat Oberbürgermeisterin- 
Hauptamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:buergerversammlung@augsburg.de
http://www.augsburg.de/buergerversammlung
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Bebauungsplan (BP) Nr. 298 
„Südlich der Ahornerstraße, westlich der Äußeren Uferstraße“ 

Aufstellung 
 

- Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) – 
Fristverlängerung aufgrund eines technischen Fehlers 

 
Kartengrundlage: © Geodatenamt Augsburg Übersichtsplan maßstabsfrei 
 
Der Bebauungsplan Nr. 298 lag im Zeitraum vom 23.09.2024 bis 25.10.2024 im Internet und ergänzend im Flur des Stadtplanungs-
amtes der Stadt Augsburg aus. Siehe hierzu die einschlägige Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 37/38 der Stadt Augsburg vom 
20.09.2024. 
 
Während der Auslegung konnte aufgrund eines technischen Fehlers die Planzeichnung des BP Nr. 298 einige Tage nicht geöffnet 
werden. Alle weiteren Unterlagen waren problemlos abrufbar.  
 
Zur Behebung dieses Fehlers stehen der unveränderte Entwurf des BP Nr. 298 in der Fassung vom 04.03.2024 mit aktualisierter 
Begründung einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 13.09.2024 sowie der Billigungs- und Auslegungsbeschluss mit Dar-
stellung und Würdigung der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 
 

über den 25.10.2024 hinaus bis zum 08.11.2024  
 
im Internet unter www.augsburg.de/auslegung zur Einsicht bereit und können dort abgerufen werden. 
Zusätzlich liegt der Entwurf bis zum 08.11.2024 bei der Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg, 
im Flur des 3. Stocks (Gebäudeteil B) während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr, Donnerstag 
von 7.30 Uhr – 17.30 Uhr, Freitag von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) aus und kann dort eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zum BP-Entwurf können Sie damit noch bis einschließlich 08.11.2024 elektronisch über das im Internet bereitge-
stellte Online-Formular oder per E-Mail an beteiligung.stadtplanung@augsburg.de übermitteln. Alternativ können Sie die Stellung-
nahme bis dahin auch bei der Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg, abgeben. 
 
Die fristgemäß eingehenden Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren geprüft. Die schriftliche Mitteilung des Prüfergebnisses 
(Würdigung) erfolgt erst nach dem Satzungsbeschluss mit der darin enthaltenen Abwägung. Eine Zwischennachricht wird auch bei 
längeren Zeiträumen nicht erteilt. 
 
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den BP unberücksichtigt bleiben. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte den „Datenschutzrechtlichen Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“, die ebenfalls öffentlich ausliegen. 
 
Der Aushangbereich des Stadtplanungsamtes ist während der Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Nach Anmel-
dung an der Pforte werden Sie abgeholt und dorthin geleitet. Für persönliche Rückfragen vereinbaren Sie bitte vorab einen Termin 
mit der nachfolgend angegebenen Kontaktperson. Generell empfehlen wir die Planunterlagen im Internet anzusehen. 
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Für Fragen steht Ihnen folgende Kontaktperson zur Verfügung: 
Florian Kraus 
Telefon 0821 324-6512 
 
Stadt Augsburg – Referat für Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
Stadtplanungsamt 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 15.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
 
Aktenzeichen: 630/ BA-2024-104-1 
Bauvorhaben: Bestuhlung der Außenfläche - stets widerruflich 
Baugrundstück: Maximilianstr. 75 
Flur Nr.: 304/0 
Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau Franz, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu vereinba-
ren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 

 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BF-2023-344-1D 

Bauvorhaben: 
Neubau von vier Hofhäusern, Neubau eines Doppelhauses und Neubau eines Gara-
gengebäudes 

Baugrundstück: Morellstraße 8 b - 8 g 
Flur Nr.: 5084 
Gemarkung: Augsburg 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
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Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau März, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu vereinba-
ren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BF-2024-259-1DD 
Bauvorhaben: Anbau einer Terrassenüberdachung 
Baugrundstück: Kurt-Schumacher-Str. 94 
Flur Nr.: 359/146 
Gemarkung: Lechhausen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau März, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu vereinba-
ren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 16.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BA-2024-124-1D 

Bauvorhaben: 
Umbau und Sanierung des bestehenden Wohnhauses, Anbau Balkonanlage und 
Nutzungsänderung "Wohnen" in "Gewerbliches Wohnen" - Änderungsantrag zu BA-
2017-179-1 mit BF-2021-34-1 

Baugrundstück: Armenhausgasse 4 1/2 
Flur Nr.: 792 
Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau Wußmann, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu 
vereinbaren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 21.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BF-2024-113-1D 
Bauvorhaben: Anbau an ein Einfamilienhaus mit einer Änderung in zwei Wohneinheiten 
Baugrundstück: Salzmannstr. 57a 
Flur Nr.: 3010/26 
Gemarkung: Hochzoll 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
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Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau Braunwarth, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu 
vereinbaren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 23.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BF-2024-200-1 
Bauvorhaben: Errichtung eines Wintergartens und einer Überdachung 
Baugrundstück: Zur Aumühle 19 
Flur Nr.: 5887/90 
Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau Posavec, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu ver-
einbaren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 23.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BF-2022-75-20 
Bauvorhaben: Neubau von zwei Wohngebäuden mit Tiefgarage 
Baugrundstück: Friedberger Str. 103 1/2, 103 b,  
Flur Nr.: 3014/6, 3014/7, 3014/9 
Gemarkung: Hochzoll 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
  

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau Neumann, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu ver-
einbaren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 23.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ IA-2024-5-1DD 

Bauvorhaben: 
Errichtung einer Überdachung/ Carport (ca. 3,1 x 5,5m) über dem bereits bestehen-
den Stellplatz neben der Garage.  

Baugrundstück: Siegfried-Aufhäuser-Str. 11 
Flur Nr.: 300/28 
Gemarkung: Pfersee 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
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Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau Wiblishauser, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu 
vereinbaren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 23.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BA-2024-131-1 

Bauvorhaben: 
Platzierung der Turmzwiebel auf 4 Stahlrahmen vor dem Rathaus - befristet auf 6 
Jahre 

Baugrundstück: Rathausplatz  
Flur Nr.: 1014 
Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau Neumann, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu ver-
einbaren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 25.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
 
Aktenzeichen: 630/ BF-2024-115-1D 

Bauvorhaben: 
Neubau einer Wohnanlage mit insgesamt 54 Wohneinheiten 
und einer Tiefgarage mit 52 Stellplätzen 

Baugrundstück: Beimlerstr. 13 b - f, Beimlerstraße 13 1/2 
Flur Nr.: 745, 191/1 
Gemarkung: Pfersee 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg ein-
gesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau Weidauer, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu ver-
einbaren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 28.10.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
 
Aktenzeichen: 630/ BA-2024-143-1 
Bauvorhaben: Bezirkssportanlage Göggingen "Karl-Mögele", Erneuerung von 3 Flutlichtmasten 
Baugrundstück: Pfarrer-Bogner-Str. 20 
Flur Nr.: 349/22 
Gemarkung: Göggingen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 



Amtsblatt der Stadt Augsburg       Nummer 43/44, 31. Oktober 2024, Seite 355 
 

 

 

 

 

 

Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Imhofstr. 7, 86159 Augsburg 
eingesehen werden. Hierzu ist zuvor mit der Sachbearbeiterin, Frau Posavec, unter der Rufnummer 324 - 12899 ein Termin zu 
vereinbaren. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 


